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§5 00.B-ZG 201585

04. B-ZG 2015 - O0. Bediensteten-Zuweisungsgesetz 2015

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.08.2019

(1) Die Austbung der Diensthoheit Gber die dem Beschaftiger € 2 Abs. 3) zugewiesenen Landesbediensteten steht der
0&. Landesregierung zu. Die AusUbung der Diensthoheit gegenlber den zugewiesenen Bediensteten der Stadt Linz
steht den zustandigen Organen der Stadt Linz zu. Die mit den Aufgaben der Dienstbehdrde oder des Dienstgebers
betrauten Organe des Beschaftigers sind bezlglich der Landesbediensteten an die Weisungen der 006.
Landesregierung, hinsichtlich der Bediensteten der Stadt Linz an die Weisungen der zustandigen Organe der Stadt Linz
gebunden.

(2) Die O06. Landesregierung ist Dienstbehdrde der zugewiesenen Landesbeamtinnen und Landesbeamten. Sie kann
dem fur Personalangelegenheiten zustandigen Mitglied der Geschaftsfuhrung sowie auf dessen Vorschlag auch
weiteren Bediensteten gemaf388 3und 6 die Behandlung von Personalangelegenheiten der zugewiesenen
Landesbeamtinnen und Landesbeamten zur selbststandigen Erledigung und Unterfertigung namens der OG6.
Landesregierung tibertragen. Von der Ubertragung ausgeschlossen sind folgende Aufgaben:

1. Aufnahme in ein 6ffentlich-rechtliches Dienstverhaltnis;
2. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze;

3. Versetzungen und Zuweisungen, die Uber8 3 Abs. 5oder§ 8
hinausgehen;

4. Ruhestandsversetzungen und pensionsrechtliche Verfugungen;

5. Durchfiihrung von Disziplinarverfahren.

(3) Das fur Personalangelegenheiten zustandige Mitglied der Geschaftsfihrung des Beschéftigers ist Dienstbehorde fur
alle dem Beschaftiger zugewiesenen Beamtinnen und Beamten der Stadt Linz. Die Zustandigkeit der Dienstbehérde

umfasst alle Personalangelegenheiten, die den zusténdigen Organen der Stadt Linz als Dienstbeh&rde obliegen, mit
Ausnahme der

1. Aufnahme in ein 6ffentlich-rechtliches Dienstverhaltnis,

2. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze,

3. Versetzungen und Zuweisungen, die Uber8 3 Abs. 5
hinausgehen,

4. Ruhestandsversetzungen und pensionsrechtlichen Verfliigungen,
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5. Durchfiihrung von Disziplinarverfahren

(Anm: LGBI.Nr. 95/2017)
(4) Abweichend von 8 119 Abs. 3 06. LBG und von § 106 Abs. 3 06. StGBG 2002 ist der Beschaftiger Geschaftsstelle der
Disziplinarkommission.

(5) Das fur Personalangelegenheiten zustandige Mitglied der Geschaftsfihrung des Beschaftigers ist mit der Vertretung
des Landes Oberdsterreich als Dienstgeber gegenlber allen dem Beschéftiger zugewiesenen Landesbediensteten, die
nicht Landesbeamtinnen oder Landesbeamte sind, und gegeniber allen gemaR 8§ 6neu aufgenommenen

Landesbediensteten betraut, mit Ausnahme der

1. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze,

2. Versetzungen und Zuweisungen, die Uber§ 3 Abs. 5oder§ 8
hinausgehen.

(6) Das fur Personalangelegenheiten zustandige Mitglied der Geschaftsfihrung des Beschaftigers ist mit der Vertretung
der Stadt Linz als Dienstgeber gegenulber allen dem Beschaftiger zugewiesenen Bediensteten der Stadt Linz, die nicht
Beamtinnen oder Beamte der Gemeinde sind, betraut, mit Ausnahme der

1. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze,
2. Versetzungen und Zuweisungen, die Uber§ 3 Abs. 5 hinausgehen.

Von einer in Aussicht genommenen Dienstgeberkindigung sind die zustandigen Organe der Stadt Linz vorab in
Kenntnis zu setzen; diese sind von einer ausgesprochenen Entlassung unverziglich zu verstandigen.

(7) Das fur Personalangelegenheiten zustandige Mitglied der Geschaftsfihrung des Beschaftigers kann andere Organe
des Beschaftigers, die mit der Fihrung von Personalangelegenheiten betraut sind, ermachtigen, in seinem Namen die
ihm Ubertragenen Aufgaben der Dienstbehdrde oder des Dienstgebers wahrzunehmen.

(8) Die im Sinn der Abs. 2 und 7 sowie§ 6 Abs. 1 ermachtigten Organe sind auf der Homepage des Beschaftigers
kundzumachen und in den Geschaftsrdumen des Beschaftigers an allgemein einsichtiger Stelle aufzulegen.

In Kraft seit 01.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=95/2017&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_b-zg_2015/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_b-zg_2015/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_b-zg_2015/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_b-zg_2015/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_b-zg_2015/paragraf/6
file:///

	§ 5 Oö. B-ZG 2015 § 5
	Oö. B-ZG 2015 - Oö. Bediensteten-Zuweisungsgesetz 2015


